
ARTIKEL 127
(1) Die Richter sind in ihrer Rechtsprechung unabhängig und 

nur der Verfassung und dem Gesetz unterworfen.

ARTIKEL 128
(1) Richter kann nur sein, wer nach seiner Persönlichkeit und 

Tätigkeit die Gewähr dafür bietet, daß er sein Amt gemäß den 
Grundsätzen der Verfassung ausübt.

ARTIKEL 129
(1) Die Republik trägt durch den Ausbau der juristischen Bil

dungsstätten dafür Sorge, daß Angehörige aller Schichten des 
Volkes die Möglichkeit haben, die Befähigung zur Ausübung des 
Berufes als Richter, Rechtsanwalt und Staatsanwalt zu erlangen.

ARTIKEL 130
(1) An der Rechtsprechung sind Laienrichter im weitesten Um

fange zu beteiligen.
(2) Die Laienrichter werden auf Vorschlag der demokratischen 

Parteien und Organisationen durch die zuständigen Volksver
tretungen gewählt.

ARTIKEL 131
(1) Die Richter des Obersten Gerichtshofes und der Oberste 

Staatsanwalt der Republik werden auf Vorschlag der Regierung 
der Republik durch die Volkskammer gewählt.

(2) Die Richter der Obersten Gerichte und die Obersten Staats
anwälte der Länder werden auf Vorschlag der Landesregierun
gen von den Landtagen gewählt.

(3) Die übrigen Richter werden von den Landesregierungen 
ernannt.

ARTIKEL 132
(1) Die Richter des Obersten Gerichtshofes und der Oberste 

Staatsanwalt der Republik können von der Volkskammer abbe
rufen werden, wenn sie gegen die Verfassung und die Gesetze 
verstoßen oder ihre Pflichten als Richter oder als Staatsanwalt 
gröblich verletzen.

(2) Die Abberufung erfolgt nach Einholung des Gutachtens 
eines bei der Volkskammer zu bildenden Justizausschusses.
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